
Die 
Pflegeversicherung
wird neu gestaltet 

Erstes und Zweites Pflegestärkungsgesetz 
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Pflegeleistungen ab 2015 
Erstes Pflegestärkungsgesetz 

Pflegestufe Pflegegeld 
(Pflege durch Angehörige) 

Pflegesachleistung 
(Pflegedienste) 

Stationäre Pflege 
(Unterbringung im Heim) 

Pflegestufe 0 123,00 € 231,00 € 231,00 € 

Pflegestufe I 244,00 € 468,00 € 1.064,00 € 

Pflegestufe I mit Demenz 316,00 € 689,00 € 1.064,00 € 

Pflegestufe II 458,00 € 1.144,00 € 1.330,00 € 

Pflegestufe II mit Demenz 545,00 € 1.298,00 € 1.330,00 € 

Pflegestufe III 728,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 

Pflegestufe III mit Demenz 728,00 € 1.612,00 € 1.612,00 € 

Härtefall entfällt 1.995,00 € 1.995,00 € 

Härtefall mit Demenz entfällt 1.995,00 € 1.995,00 € 
Links: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/pflegeleistungshelfer.html?tx_bmgnursingservicehelper_helper%5Baction%5D=form&tx_bmgnursingservicehelper_helper%5Bcon 
troller%5D=ServiceHelper&cHash=4bf468d235e9682fa07619b9775a0abd 
http://www.kv-media.de/pflegeleistungen-je-pflegestufe.php 
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Begriff der Pflegebedürftigkeit 
Zweites Pflegestärkungsgesetz 
ab 2017 geplant 

Mobilität 
(z.B. Fortbewegen innerhalb des 
Wohnbereichs, Treppensteigen etc.) 

Kognitive und
Gestaltung des Alltagslebens kommunikative Fähigkeiten
und sozialer Kontakte (z.B. z.B. örtliche und zeitliche 
(z.B. Gestaltung des Tagesablaufs) Orientierung etc.) 

Bewältigung von und 
selbständiger Umgang 
mit krankheits- oder Verhaltensweisen und 

therapiebedingten 
 psychischen Problemlagen 

(z.B. nächtliche Unruhe, selbstschädigendesAnforderungen und 
und autoaggressives Verhalten) Belastungen 

(z.B. Medikation, Wundversorgung, 

Arztbesuche, Therapieeinhaltung) 


Selbstversorgung 
(z.B. Körperpflege, Ernährung etc. 
> hierunter wurde bisher die 
"Grundpflege" verstanden) 

Entscheidend ist, ob die erforderliche Fähigkeit noch vorhanden ist und ob damit verbundene 
Tätigkeiten selbständig, teilweise selbständig oder nur unselbständig ausgeübt werden können. 
Zeitfaktor spielt keine Rolle mehr! 
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Festlegung des Pflegegrades 

nach Modulen, Wertigkeit bzw. 
Prozentsätzen 
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Der Pflegegrad wird mit Hilfe eines pflegefachlich begründeten Begutachtungsinstruments ermittelt.

Hinweis: Bei pflegebedürftigen Kindern wird der Pflegegrad durch einen Vergleich der Beeinträchtigungen ihrer 
Selbständigkeit und ihrer Fähigkeitsstörungen mit altersentsprechend entwickelten Kindern ermittelt.

 

Die Feststellung des Vorliegens von Pflegebedürftigkeit oder einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz nach der 
in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung erfolgt jeweils auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der 
Antragstellung gelten den Rechts. Der Erwerb einer Anspruchsberechtigung auf Leistungen der Pflegeversicherung 
richtet sich ebenfalls nach dem zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Recht.

§ 15 SGB XI - Pflegegrad

Der Pflegegrad wird mit Hilfe eines pflegefachlich begründeten Begutachtungsinstruments ermittelt. 

§ 15 SGB XI - Pflegegrad 

• Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit 
• Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit 
• Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit 
• Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit 
• Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische 

Versorgung 

Hinweis: Bei pflegebedürftigen Kindern wird der Pflegegrad durch einen Vergleich der Beeinträchtigungen ihrer 
Selbständigkeit und ihrer Fähigkeitsstörungen mit altersentsprechend entwickelten Kindern ermittelt. 

Die Feststellung des Vorliegens von Pflegebedürftigkeit oder einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz nach der 
in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung erfolgt jeweils auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der 
Antragstellung gelten den Rechts. Der Erwerb einer Anspruchsberechtigung auf Leistungen der Pflegeversicherung 
richtet sich ebenfalls nach dem zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Recht. 
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Keine erneute Antragstellung ab 01.01.2017 notwendig 

§ 140 SGB XI - Überleitung 
von bestehenden Pflegestufen in 
die künftigen Pflegegrade 

Von Nach 

Pflegestufe 0 Pflegegrad 2 

Pflegestufe I Pflegegrad 2 

Pflegestufe I mit eingeschränkter Alltagskompetenz Pflegegrad 3 

Pflegestufe II Pflegegrad 3 

Pflegestufe II mit eingeschränkter Alltagskompetenz Pflegegrad 4 

Pflegestufe III Pflegegrad 4 

Pflegestufe III / Härtefall Pflegegrad 5 

Pflegestufe III mit eingeschränkter Alltagskompetenz Pflegegrad 5 
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Leistungen nach Pflegegraden (PG) 

PG I PG II PG III PG IV PG V 

Geldleistungen 
ambulant 125,00 € *) 316,00 € 545,00 € 728,00 € 901,00 € 

Sachleistungen 
ambulant 689,00 € 1.298,00 € 1.612,00 € 1.995,00 € 

Leistungsbetrag 
stationär 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 € 

*) Als Geldbetrag, der für Erstattung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen zur Verfügung steht 
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